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Mehr Handlungsspielraum für Gemeinden im Umgang mit Fahrenden 
 
Der Regierungsrat wird beauftragt, 
1. eine Lösung durchzusetzen oder vorzuschlagen, damit die Gemeinden im Falle von illegal durch 

Fahrende besetzte private sowie öffentliche Grundstücke effizient und ohne Verzug vorgehen 
können 

2. insbesondere sind in der Strafprozessordnung oder in anderen Erlassen die nötigen Kompeten-
zen zu erteilen, damit die Polizeibehörden im Auftrag der jeweiligen Gemeinden ohne Verzug die 
Räumung vornehmen können, dies innert 24 Stunden 

3. hierbei zu prüfen, welche kommunalen Bestimmungen den Gemeinden allenfalls zur Anpassung 
vorgeschlagen werden können bzw. ermöglicht werden können, um diesen die angestrebte Um-
setzung der entsprechenden Schritte zu ermöglichen. 

Begründung: 
Es ist bekannt, dass vor allem ausländische Fahrende in der Bevölkerung zunehmend auf Ableh-
nung stossen, weil sie sich einerseits illegal Zutritt zu öffentlichen oder privaten Grundstücken ver-
schaffen und anderseits diese oft stark verschmutzt hinterlassen bzw. Schäden daran verursachen. 
Die vorhandenen rechtlichen Mittel erweisen sich in der Praxis als ungenügend, da die damit ver-
bundenen Fristen regelmässig dazu führen, dass bis zu einer allfälligen Anwendung die Fahrenden 
bereits weitergezogen sind. Es widerspricht dem Rechtsempfinden der Bevölkerung aufs tiefste, 
wenn beispielsweise bei überzogenen Parkierzeiten sofort Bussen gefällt und einkassiert werden, 
während vor aller Augen Fahrende tagelang widerrechtlich Gelände besiedeln und dieses sogar 
noch verschmutzt hinterlassen können, ohne dass die Behörden die Rechtsordnung durchsetzen 
können.  
Dies kann nicht hingenommen werden. Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind deshalb so anzu-
passen bzw. zu gestalten, dass betroffene Gemeinden die Möglichkeit erhalten, innert 24 Stunden 
durch Fahrende besetzte Parzellen wieder deren legaler Nutzung zuzuführen. 
Begründung der Dringlichkeit: Die Belastung von besonders stark betroffenen Gemeinden sowohl 
punkto rapid sinkender Akzeptanz in der Bevölkerung sowie durch die übermässig hohe Absorption 
von personellen Ressourcen benötigt eine schnelle Lösung. Es braucht schon aus staatspolitischen 
Überlegungen dringend die Reaktion der Politik, weil ansonsten unerwünschte gesellschaftliche 
Entwicklungen in Kauf genommen werden müssen. 
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Antwort des Regierungsrats 
 
Es ist allgemein bekannt, dass in der Schweiz derzeit nicht genügend Durchgangsplätze für Fah-
rende und insbesondere für ausländische Fahrende zur Verfügung stehen. Deshalb wird sowohl auf 
Bundesebene wie auch auf kantonaler Ebene eine Lösung dieses Problems angestrebt und nach 
Plätzen gesucht, die diesen Personengruppen zur Verfügung gestellt werden können. In der 
Schweiz gibt es für ausländische Fahrende aktuell nur sehr wenige Transitplätze. Im Kanton Bern 
erarbeitet gegenwärtig eine Arbeitsgruppe ein Merkblatt zum Umgang von Gemeinden und Polizei 
mit Fahrenden, die ohne Bewilligung ein Gelände für ihren temporären Verbleib in Anspruch neh-
men. 
In der Praxis wird in Fällen einer Inanspruchnahme eines Geländes für den temporären Verbleib 
ohne Bewilligung grundsätzlich das Gespräch mit den Fahrenden gesucht. Dabei wird mit Vorteil 
frühzeitig die Polizei einbezogen, da sie den Gemeinden respektive den Privaten Beratung anbietet 
und sie bei Verhandlungen mit den Fahrenden unterstützt. Oft kommt es bei solchen Verhandlun-
gen zu einer Einigung (Nutzungsvertrag oder Abmachung hinsichtlich Räumung des Grundstücks). 
Weil den Fahrenden und insbesondere den ausländischen Fahrenden keine oder nicht genügend 
Plätze zur Verfügung gestellt werden können, ist ihre Wegweisung und die zwangsweise Räumung 
eines Geländes grundsätzlich problematisch.  
Um klare Rechtsverhältnisse zu schaffen, können die Gemeinden bereits heute ein grundsätzliches 
Campingverbot auf öffentlichem Grund (allenfalls mit Bewilligungsvorbehalt) erlassen. Ein solches 
kommunales Verbot ist zulässig, da das Campieren auf öffentlichem Grund eine Form des gestei-
gerten Gemeingebrauchs darstellt. Es kann aber auch eine Bewilligungspflicht eingeführt werden. 
Im Reglement können ausserdem die Verhängung von Bussen bei Missachtung eines Verbots oder 
Nebenbestimmungen zu einer allfälligen Bewilligung vorgesehen werden (z. B. Sicherheitsleistung 
für die Beseitigung von zurückgelassenen Abfällen). Die Gemeinden können zudem mit geeigneten 
organisatorischen Massnahmen darauf hinwirken, dass die zuständige Behörde rasch die erforderli-
chen Entscheidungen treffen kann. Für die Anordnung einer Zwangsräumung ist grundsätzlich das 
Gemeindepolizeiorgan zuständig und für deren Durchführung wird die Kantonspolizei beigezogen. 
Bei der Anordnung einer Wegweisung und Festsetzung der zugehörigen Frist sowie bei einer allen-
falls anschliessend notwendigen zwangsweisen Räumung des Geländes muss in jedem Fall der 
verfassungsmässige Grundsatz der Verhältnismässigkeit beachtet werden. Dabei ist insbesondere 
auch zu berücksichtigen, dass Wohnwagen von Fahrenden als Privaträume zu qualifizieren sind 
und damit dem verfassungsrechtlich verankerten Schutz der Privatsphäre unterstehen. Zudem gel-
ten inländische Fahrende als geschützte nationale Minderheit. 
Wird eine private Liegenschaft ohne Einverständnis des Grundeigentümers für den temporären 
Verbleib von Fahrenden in Anspruch genommen, so kann sich der Eigentümer gegen die eigen-
mächtige Besitzergreifung nach den Vorschriften des Zivilrechts zum Besitzesschutz respektive 
zum Schutz des Eigentums zur Wehr setzen. Mit der Einreichung eines Gesuches um gerichtliche 
Anordnung einer superprovisorischen vorsorglichen Massnahme (z. B. Benützungsverbot oder eine 
Anordnung zur Beseitigung eines rechtswidrigen Zustands) hat der Grundeigentümer die Möglich-
keit, auf zivilrechtlichem Weg eine rasche Intervention zu verlangen. Liegen zudem strafbare Hand-
lungen vor (z. B. Sachbeschädigung oder Hausfriedensbruch), kann der Grundeigentümer die Hilfe 
der Polizei anrufen.  
Sollte in einem Einzelfall im Zusammenhang mit einer nicht bewilligten Inanspruchnahme von öf-
fentlichem oder privatem Gelände für den temporären Aufenthalt von Fahrenden eine schwere Stö-
rung oder eine schwere und unmittelbare Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit beste-
hen (z. B. schwere Gewässerverschmutzung), kann die Polizei gestützt auf die polizeiliche General-
klausel eingreifen, wenn mit keiner anderen rechtmässigen Massnahme rechtzeitig Abhilfe geschaf-
fen werden könnte.  
Nach Ansicht des Regierungsrates bietet das geltende Recht den Gemeinden genügend Möglich-
keiten, um die Räumung eines Gelände, das von Fahrenden für ihren temporären Verbleib in An-
spruch genommen wird, wirkungsvoll und innert angemessener Frist durchzusetzen. Deshalb be-
steht kein Anlass, auf kantonaler Ebene eine neue gesetzliche Regelung zu erlassen oder beste-
hende Vorschriften anzupassen.  
Der Regierungsrat nimmt zu den einzelnen Ziffern der Motion wie folgt Stellung: 
Ziffern 1 und 3: 
Es liegt schon heute in der Kompetenz der Gemeinden, mit geeigneten Rechtsbestimmungen den 
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temporären Verbleib von Fahrenden auf öffentlichem Gelände zu verbieten oder diesen einer Bewil-
ligungspflicht zu unterstellen und ihre Vorschriften innert angemessener Frist durchzusetzen. Zu-
dem erarbeitet eine kantonale Arbeitsgruppe zurzeit ein Merkblatt zum Umgang von Gemeinden 
und Polizei mit Fahrenden, die ohne Bewilligung ein Gelände für ihren temporären Verbleib in An-
spruch nehmen. 
Ziffer 2: 
Wenn rechtskonform Weggewiesene das in Anspruch genommene Gelände innert der ihnen ge-
setzten Frist nicht verlassen, kann die Gemeinde grundsätzlich bereits heute – unter Beachtung des 
Verhältnismässigkeitsgrundsatzes – rasch die zwangsweise Räumung durch die Polizei anordnen. 
Deshalb braucht es keine Festsetzung einer fixen Frist für die polizeiliche Räumung in einem Er-
lass. 
Der Regierungsrat beantragt: 
Ablehnung 
 
 
Präsident. Wir kommen zu Traktandum 69, Motion Müller: Mehr Handlungsspielraum für Gemein-
den im Umgang mit Fahrenden. Der Regierungsrat will die Motion ablehnen. Wir führen eine freie 
Debatte.  
 
Mathias Müller, Orvin (SVP). «Es ist nicht zu verkennen, dass der Aufenthalt von Fahrenden in 
Biel oft mit Schwierigkeiten verbunden ist». Das ist ein Zitat aus einem Postulat vom April 2009 der 
Grünen im Stadtrat von Biel. Damals, vor sechs Jahren, kamen rund fünf- bis zehnmal Fahrende 
nach Biel. In den letzten drei Jahren hat das massiv zugenommen. Wir hatten bis Mitte September 
diesen Jahres über sechzigmal Fahrende, die Halt in Biel gemacht haben. Dabei handelt es sich um 
Gruppierungen mit 10 bis 15 Anhängern bis hin zu solchen mit 50 bis 60 Wohnwagen. Dass die 
Konflikte dabei nicht abgenommen haben, ist auch klar. Wenn mehr kommen, nehmen exponentiell 
auch die Konflikte zu. Letzten Juli hatten wir Probleme mit Waffengewalt im Bözingenmoos, welche 
national Schlagzeilen machten. Im letzten Jahr gab es einen Fall, wo Fahrende sich bei der 
Schrottbar niedergelassen haben. Die Schrottbar ist eine alternative Kommune. Die Fahrenden ha-
ben begonnen, die Leute dort zu schikanieren, sodass die Leute von der Schrottbar die Polizei 
kommen lassen mussten. Ich bin auch der Meinung, dass man versuchen sollte, zuerst über den 
Dialog nach Lösungen zu suchen. Das macht man in der Stadt Biel auch recht gut mit einem relativ 
pragmatischen Ansatz. 
Das Problem ist aber das Folgende: In Biel brodelt es in der Bevölkerung. Die Bevölkerung hat ein 
riesiges Problem damit, wenn sie sieht, wie viele Fahrende – nicht alle, das ist klar – illegal Land 
besetzen oder blaue Zone besetzen und während Tagen nichts geschieht. Wenn Plätze ver-
schmutzt oder zerstört zurückgelassen werden, haben die Leute damit relativ grosse Mühe. Das 
merken auch die Fahrenden. Sie werden teilweise von der Bevölkerung angefeindet. Ich konnte 
letzten August mit Fahrenden sprechen. Sie haben mich gefragt, ob in Biel eigentlich alle Leute et-
was gegen sie hätten, denn sie würden angefeindet. Das stimmt, und es ist auch denjenigen ge-
genüber nicht richtig, die sich korrekt verhalten. Das Problem ist, dass die Gemeinden nicht effizient 
gegen Fahrende vorgehen können. Und hierzu muss ich festhalten: Wenn man die Antwort des 
Regierungsrats liest, bekommt man das Gefühl, das Problem sei gelöst. Aber das stimmt nicht 
ganz, denn wenn es so wäre, wie der Regierungsrat schreibt, hätte er eigentlich auch Antrag auf 
Annahme und Abschreibung stellen müssen. Das tut er aber nicht, vielmehr lehnt er den Vorstoss 
ab. 
Das Problem besteht nach wie vor und zwar seit der Totalrevision des Polizeigesetzes. Damals hat 
man den Gemeinden die Kompetenz zur Wegweisung entzogen. Diese Kompetenz liegt heute bei 
der Kantonspolizei. Das bedeutet, dass die Gemeinden zuerst den Weg über den Kanton gehen 
müssen, wenn sie etwas unternehmen wollen. Dass das Ganze die Angelegenheit verzögert, ist 
nachvollziehbar. Das wissen natürlich auch die Fahrenden. In der Regel bleiben sie dann etwa fünf 
Tage, und wenn sie wissen, dass bald etwas unternommen werden wird, ziehen sie weiter. 
Unser Vorstoss ist sehr offen formuliert. Es geht uns wirklich darum, den Gemeinden mehr Hand-
lungsspielraum zu verschaffen, damit sie unverzüglich und effizient reagieren können, wenn Fah-
rende sich nicht korrekt verhalten oder illegal Land besetzen. Eigentlich wäre es am einfachsten, 
wenn den Gemeinden die Kompetenz zur Wegweisung gemäss Artikel 29 des Polizeigesetzes wie-
der übergeben würde; so, wie es früher war. Wie gesagt, wir lassen es offen und bieten dem Regie-
rungsrat eine relativ grosse Handlungsfreiheit. Wir wären sehr dankbar, wenn dieser Vorstoss an-
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genommen würde. Und wenn Sie es nicht glauben, dann kommen Sie einmal nach Biel und schau-
en Sie, wie es dort zum Teil zu- und hergeht. 
 
Präsident. Der Mitmotionär ist gerade nicht anwesend und wünscht wahrscheinlich nicht das Wort. 
Dann kommen wir nun zu den Fraktionen.  
 
Ueli Frutiger, Oberhofen (BDP). Der BDP-Fraktion ist bewusst, dass der Umgang mit den Fahren-
den für die Gemeinden und Behörden ab und zu nicht ganz einfach ist. Wir sind aber auch dezidiert 
der Meinung, dass die illegale Besetzung von öffentlichen und privaten Grundstücken – durch Fah-
rende, aber auch durch andere – nicht toleriert werden darf. Aus Sicht unserer Fraktion sind aber 
genügend Rechtsmittel vorhanden, um Massnahmen durchzusetzen und Fahrende allenfalls weg-
weisen zu können. Die Gemeinden und Städte haben mit der Kantonspolizei Leistungsvereinbarun-
gen. Dort können sie auch geltend machen, dass dies sofort geschehen soll. Falls einzelnen Ge-
meinden solche Reglemente, die das erlauben, fehlen, müssen sie diese schaffen. Es existieren 
Musterreglemente oder es können Reglemente von Nachbargemeinden übernommen werden. 
Auch die JGK würde sicher helfen. Die BDP-Fraktion wird die Motion annehmen, verlangt aber die 
gleichzeitige Abschreibung. 
 
Peter Siegenthaler, Thun (SP). Dass es mitunter mit Fahrenden Probleme gibt, ist nicht zu bestrei-
ten. Es wäre auch noch zwischen inländischen und ausländischen Fahrenden zu unterscheiden. 
Darauf würde ich persönlich noch einen Schwerpunkt legen. Meine Fraktion lehnt den Vorstoss ab, 
weil wir Ziffer 2 der Begründung des Regierungsrats nachvollziehen können. Die Gemeinden verfü-
gen über die Möglichkeit, diese Wegweisungen vorzunehmen. Es muss in keiner Art und Weise 
über den Kanton laufen, wie Grossrat Müller dies vorhin sagte. In Thun gibt es im städtischen Orts-
polizeireglement eine Bestimmung, die regelt, unter welchen Bedingungen Fahrende sich anmelden 
können und innerhalb welcher Frist sie dies tun müssen. Und es hat auch schon von mir unter-
schriebene Verfügungen gegeben, woraufhin Fahrende mit Unterstützung durch die Polizei wegge-
wiesen wurden. Das ist geschehen, und man musste nicht – so wie Sie das sagten, Herr Grossrat 
Müller – einen Umweg über den Kanton machen. Das ist direkt über die Gemeinden möglich. Wenn 
dies in Biel ein Problem darstellen sollte, was ich aus der Ferne zu wenig beurteilen kann, dann ist 
die Stadt Biel dazu aufgerufen, dieses Problem in ihren Reglementen so zu regeln, dass es auch in 
Biel möglich ist. In Thun wenigstens haben wir das. 
 
Martin Schlup, Schüpfen (SVP). Hier gibt es meiner Meinung nach viel Theorie. Ich bin Gemein-
derat und habe seit zehn Jahren mit Fahrenden zu tun. Vielleicht sind wir eine Gemeinde, die ein 
guter Standort für die Fahrenden darstellt. Sie kommen jedenfalls relativ häufig in unsere Gemein-
de. Früher waren es relativ grosse Gruppen. Wir haben den Dialog gesucht. Ich komme mit den 
Fahrenden meistens relativ gut aus und habe es soweit geschafft, dass nun etwa dreimal im Jahr 
kleine Gruppen zu uns kommen. Ich kann mit ihnen auch relativ viel vereinbaren. Am Schluss «föt-
zelen» sie sogar. Wir erhalten relativ wenige Reklamationen. So wäre es an sich zu verkraften. Es 
wäre das Beste, wenn jede Gemeinde ein- oder zweimal im Jahr eine kleine Gruppe Fahrender 
aufnehmen würde. Aber ich kann Ihnen sagen, dass es auch anders sein kann. Wir hatten schon 
Gruppen, mit denen man sich überhaupt nicht einigen konnte und die relativ arrogant waren. Und 
ich muss dazu noch Folgendes sagen: Diejenigen, welche immer zwischen den inländischen und 
den ausländischen Fahrenden unterscheiden, haben definitiv keine Ahnung. Die Gruppen sind 
meist gemischt. Ich möchte Sie einmal sehen, wenn Sie bei einer solchen Gruppe die Ausweise 
anschauen: Was da für verschiedene Ausweise zusammenkommen. Sie können es auch schon den 
Kontrollschildern entnehmen. Es ist nun einmal so, dass die Fahrenden ein Mischvolk sind. Sie 
können ihnen noch lange ein Reglement ihrer Gemeinde hinhalten; das ist denen so ziemlich egal, 
denn sie akzeptieren es nicht, wenn sie nicht wollen. Wenn Sie das Gespräch mit ihnen nicht finden 
können und es sich um weniger anständige Fahrende handelt, dann sind Sie ihnen komplett ausge-
liefert. Wir hatten einen solchen Fall einmal. Wir stellten ihnen keinen Platz zur Verfügung, dann 
haben sie einen Ort besetzt, und danach konnte man gar nichts mehr unternehmen. Man konnte 
nur noch abwarten und zuschauen. Das machten wir natürlich nicht, sondern klärten ab, wie wir 
vorzugehen hätten, wenn wir sie wegweisen wollten. Zuerst müssen die Daten aufgenommen, also 
die Ausweise kontrolliert werden. Man muss ja wissen, wen man überhaupt anzeigen will. Danach 
wird die Anzeige gemacht und dann muss man auf die richterliche Verfügung warten. Das dauert 
etwa fünf Tage, wurde uns gesagt. Bis dahin sind sie meistens schon wieder weg, weil sie von 
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Deutschland her eine Art provisorisches Bleiberecht für fünf Tage kennen. Das gibt es hier in der 
Schweiz nicht, aber sie haben das wohl so im Kopf. 
Wenn man dann räumen will, braucht es dreimal mehr Polizisten als Fahrende anwesend sind. Das 
weiss jeder, der mit solchen Sachen zu tun hat. Und nun stellen Sie sich einmal vor, dass Sie bei-
spielsweise 40 Fahrende an einem Platz haben. Dann brauchen Sie 120 Polizisten, um dort räumen 
zu lassen. Das kostet eine Gemeinde sehr viel Geld und ist wahrscheinlich auch nicht zielführend. 
Also bleibt einem nichts anderes übrig, als einfach abzuwarten, bis sie wieder gehen. Das kann es 
doch nicht sein! Ich denke, hier braucht es mehr Macht. Mit denjenigen, die sich an die Spielregeln 
der Gemeinden halten, habe ich kein Problem. Es gibt aber auch andere. Der Regierungsrat er-
wähnte, es gebe eine Generalklausel. Ich frage mich aber manchmal, warum diese dann nicht an-
gewendet wird. Es steht geschrieben, dass man diese einsetzen könne, wenn sich das Volk bedroht 
fühle oder die Probleme überwiegen würden. Diese Klausel könnte relativ schnell nützen. Es wurde 
bisher aber noch nie gemacht. Wir haben es selbst erlebt und wären dankbar, wenn man innert 24 
Stunden handeln könnte und eine Lösung zur Verfügung hätte, sollte es mit den Fahrenden einmal 
nicht gehen. Das wäre auch ein Fingerzeig an diejenigen, die sich nicht anständig aufführen, sich 
uns ein bisschen anzupassen. Die SVP nimmt alle drei Punkte an. 
 
Präsident. Es wurde bisher keine ziffernweise Abstimmung verlangt.  
 
Daphné Rüfenacht, Biel/Bienne (Grüne). Die Antwort des Regierungsrats ist aus Sicht der Grü-
nen klar und absolut deutlich. Die Gemeinden und der Kanton haben bereits heute genügend Mög-
lichkeiten um zu handeln, falls es nötig würde. Der Motionär beantragt quasi ein Rückkommen auf 
die Aufgabenteilung zwischen der Kantonspolizei und den Gemeindeaufgaben. Die Grünen sehen 
aber in diesem Bereich keinen Handlungsbedarf. Falls es tatsächlich so ist, wie der Motionär sagt, 
dass die Kantonspolizei nicht genügend schnell handelt, braucht es keine Kompetenzverschiebung, 
sondern organisatorische Massnahmen. Die Grünen werden sowohl eine Motion wie auch ein Pos-
tulat ablehnen. Falls das Anliegen eine Mehrheit fände, würden wir die Abschreibung beantragen. 
 
Barbara Streit-Stettler, Bern (EVP). Die Antwort des Regierungsrats auf diesen Vorstoss hat uns 
überzeugt. Am Schluss sagt er, dass heute bereits genügend rechtliche Möglichkeiten bestehen, 
Fahrenden zu verbieten ein Gelände zu besetzen und sie wenn nötig wegzuweisen und räumen zu 
lassen. Der EVP ist es wichtig, dass solche rechtlichen Sachen auch in Zukunft korrekt angewendet 
werden. Dazu möchte ich Folgendes zu bedenken geben: Es gibt momentan nach wie vor zu weni-
ge Standplätze. Auch das steht in der Antwort. Daran müssen wir noch weiterarbeiten. Wir sind 
froh, dass der Bund und die Kantone daran arbeiten. Es geht hier nicht darum, zwischen ausländi-
schen und inländischen Fahrenden zu unterscheiden, sondern es geht darum, dass Fahrende ge-
nerell genügend Standplätze zur Verfügung haben sollten und unterwegs generell die Regeln von 
Grundbesitzern und Gemeinden einhalten. Es geht auch nicht darum, dass für eine bestimmte 
Volksgruppe neue Regeln erfunden werden sollen, weil sie anders leben als wir. Es geht darum, 
allgemein die Eigentumsrechte durchzusetzen und auf den gegenseitigen Respekt zu pochen. Un-
garische Verhältnisse passen nicht zur Schweiz. Es kann auch nicht darum gehen, dass Fahrende 
einfach weggewiesen werden und der «schwarze Peter» an eine andere Gemeinde abgeschoben 
wird. Es geht darum, dass die Gemeinden auch in unangenehmen Situationen Verantwortung über-
nehmen. Die Mehrheit unserer Fraktion wird den Vorstoss ablehnen.  
 
Nathan Güntensperger, Biel/Bienne (glp). Das Spiel läuft immer gleich: Die Fahrenden erschei-
nen üblicherweise am Donnerstagnachmittag. Bis die Gemeinde erfährt, dass Fahrende anwesend 
sind, wird es Freitagnachmittag. Die meisten Büros der Gemeinden sind dann bereits verwaist. Also 
geht das Wochenende vorüber und am Montag wird eine Lösung gesucht. Falls es keine Einigung 
gibt, dauert es üblicherweise bis Mittwoch, bis eine Verfügung vorliegt. Dann einigt man sich auf 
eine Abreise am Donnerstagmorgen. So können die Fahrenden dann gemütlich an den nächsten 
Ort fahren und sind dann pünktlich am Donnerstagnachmittag vor Ort. Die Tatsache, dass es nicht 
genügend Plätze für ausländische Fahrende gibt, kann nicht als Entschuldigung für widerrechtliches 
Benützen von öffentlichem oder privatem Grund gelten. Wenn es keine Plätze gibt, müssen sie 
entweder weiterfahren oder sich eine andere Route suchen. Wenn ich weiss, dass es an einem Ort 
keinen Campingplatz gibt, dann werde ich auch nicht einfach in diesen Ort fahren und ohne zu fra-
gen in irgendeinem Vorgarten campieren. Der Vorschlag des Regierungsrats für den Erlass eines 
generellen Campingverbots auf öffentlichem Grund ist ja schön und gut. Tatsache ist aber auch, 
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dass ein Verbot mit dem gerade beschriebenen Vorgehen der Fahrenden ausgehebelt werden 
kann. Denn am Ende muss ja trotzdem jemand anhand des bisherigen Gesetzes entscheiden, ob 
die Polizei eine Wegweisung umsetzen kann. 
Noch schlimmer ist die Situation bei der Besetzung von privatem Grund. Die Antwort des Regie-
rungsrats mag ja sachlich richtig sein und zurzeit ist es so im Gesetz vorgesehen. Für einen Privat-
grundbesitzer aber klingt die Antwort des Regierungsrats wie eine Parodie auf die Verwaltung von 
Mani Matter: «Mit der Einreichung eines Gesuches um gerichtliche Anordnung einer superprovisori-
schen vorsorglichen Massnahme (z. B. Benützungsverbot oder eine Anordnung zur Beseitigung 
eines rechtswidrigen Zustands) hat der Grundeigentümer die Möglichkeit, auf zivilrechtlichem Weg 
eine rasche Intervention zu verlangen». Wie lange wird das wohl dauern? Können Sie mir dies be-
antworten, Herr Regierungsrat? Die Polizei nimmt Rücksicht darauf, wo wie viele Personen eine 
Gesetzesübertretung begehen. Sie spricht dementsprechend entweder eine Busse aus – wenn es 
sich nämlich um eine oder wenige Personen handelt – oder aber sucht zuerst das Gespräch – wenn 
es sich um eine Gruppe von Personen handelt. Das ist aus unserer Sicht ein unhaltbarer Zustand. 
Ein grosser Teil der Bevölkerung versteht das nämlich nicht und goutiert es auch nicht. 
Die Grünliberalen sind enttäuscht über die Antwort des Regierungsrats. Er scheint die immer wie-
derkehrenden Probleme bei der Wegweisung von Fahrenden zu ignorieren und verweist auf die 
Kompetenzen der Gemeinden. Diese sind in unseren Augen zurzeit nicht ausreichend, um das 
Problem schnell und unkompliziert zu lösen. Die jetzige Situation und wie das Problem gehandhabt 
bzw. nicht gehandhabt wird, ist unbefriedigend. Genau darum wurde dieser Vorstoss eingereicht. 
Man fordert vom Regierungsrat eine Prüfung der jetzigen Situation, und dass er einen Vorschlag 
macht, wie man das Problem besser lösen könnte. Bei der Revision des Polizeigesetzes hätte der 
Regierungsrat die Möglichkeit, Artikel 29 des Polizeigesetzes dahingehend zu verschärfen, dass 
eine Wegweisung von Fahrenden, die illegal öffentlichen oder privaten Grund besetzen, einfacher 
und schneller erfolgen könnte. Die Grünliberalen werden diesen Vorstoss unterstützen. 
 
Daniel Beutler, Gwatt (EDU). Der Staat ist für die Bürger da. Hier möchte ich eine Klammer öffnen: 
Dies gilt auch für die inländischen Fahrenden, die gehören da ganz klar dazu. Es gilt auch für den 
Kanton. Der Kanton ist zuerst für seine Bürger da und danach kommen alle anderen; Touristen und 
diejenigen, die wir hier angesprochen haben. Wenn man von Leuten hört, die von einer solchen 
Invasion von Fahrenden betroffen sind, gewinnt man den Eindruck von Ohnmacht. Das wird in der 
Antwort des Regierungsrats ein bisschen spürbar. Die Wege sind kompliziert, Grossrat Schlup hat 
dies zum Ausdruck gebracht. Man bekommt das Gefühl, dass effizientes Handeln hier nicht möglich 
ist. Darum unterstützt die EDU-Fraktion den Vorstoss in allen Punkten. 
 
Hubert Klopfenstein, Zweisimmen (FDP). Ich werde mich kurz fassen. Die FDP kann den Vor-
stoss vollumfänglich unterstützen, da Handlungsbedarf besteht und Abhilfe zwingend nötig ist. Dar-
um kann ich die Voten des Motionärs unterstützen, aber auch diejenigen des Bieler Kollegen Gün-
tensperger. Herr Güntensperger und ich sind ein bisschen Biel-geschädigt. Wir wissen, wovon wir 
reden. Wir haben diese Probleme. Man muss einmal selbst diese Situation erleben; egal, ob es sich 
nun um ausländische oder inländische Fahrende handelt. In anderen Gemeinden wiederum herr-
schen offenbar beinahe paradiesische Verhältnisse. Es könnte aber beispielsweise auch einmal 
eine Gemeinde wie Belp treffen. Dort gibt es unter anderem viel freie Fläche um den Flugplatz her-
um. Darum muss etwas geschehen. Die Antwort des Regierungsrats klingt gut und recht und juris-
tisch sehr verharmlosend. Tatsächlich aber brauchen wir nun eine Kompetenzverschiebung. Gross-
rätin Rüfenacht hat es angesprochen. Es handelt sich tatsächlich um eine Kompetenzverschiebung 
und auch eine kleine Änderung des Polizeigesetzes, damit wir handeln können. Das entspricht auch 
einem Wunsch des Bieler Polizeikommandanten, der sich wünscht, wieder über gewisse Kompe-
tenzen zu verfügen und nicht einfach zuschauen zu müssen. In diesem Sinn handelt es sich um 
einen richtigen Vorstoss und die FDP hat keine Probleme damit, ihm zuzustimmen. Wenn man jetzt 
das Ganze mit ungarischen Verhältnissen vergleicht, dann wird natürlich seitens der Grünen und 
Linken – wie immer –masslos übertrieben. Mit der Annahme dieses Vorstosses sind wir von ungari-
schen Verhältnissen weit entfernt.  
 
Präsident. Ich hoffe, ich übertreibe nie. Wir kommen nun zu den Einzelvoten. Möchte sich jemand 
dazu äussern? – Das ist nicht der Fall. Damit gebe ich dem Regierungsrat das Wort.  
 
Christoph Neuhaus, Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektor. Ich stelle fest, dass wir mehr 
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Stand- und Durchgangsplätze für Fahrende benötigen. Ich hoffe, Sie werden sich auch noch im 
Jahr 2016 an diese Diskussion erinnern, wenn wir einen entsprechenden Kredit vorlegen werden, 
um Plätze für Fahrende zu erstellen und so zu versuchen, die Situation zu entschärfen. Herr Gross-
rat Klopfenstein, in Belp gibt es seit 1974 einen Platz für Fahrende. Auch Biel verfügt über einen 
Platz. Biel ist um einiges grösser, dort würde es drei oder vier Plätze vertragen. Deshalb diskutieren 
wir hier das Ganze. 
Der Regierungsrat hat umfassend aufgezeigt, was eine Gemeinde im Umgang mit Fahrenden un-
ternehmen kann und muss. Wenn Fahrende ein Gelände illegal besetzen, müssen die Gemeinde-
vertretung, die Polizei sowie der betreffende Eigentümer vor Ort sein. Sie haben es auch mit der 
Generalklausel gesehen. Die Gemeinde kann effizient mit Fahrenden umgehen. Aber wenn es 
Probleme gibt, soll nicht schon wieder gesagt werden, in der Gemeinde könne man diese nicht lö-
sen, nun solle es der Kanton richten. Man beschwört immer die Gemeindeautonomie und verfügt 
über Instrumente, und jetzt wird schon wieder nach dem Kanton gerufen. Es ist auch eine Realität in 
Biel, dass die betreffenden Plätze verbaut worden sind. Vielleicht haben Sie noch den Vorstoss 
betreffend Burgdorf in den Ohren. Auch dort wurden Plätze verbaut und Poller aufgestellt. Es wird 
gesagt, man wolle keine solchen Plätze. Es ist das, was ich bei unseren Gemeinden immer wieder 
erlebe: Bei jeder Gemeinde heisst es, Durchgangsplätze sollen an einem andern Ort erstellt wer-
den, aber auf keinen Fall bei ihr. Alle Gemeinden wollen es jeweils auf die andern abschieben. Das 
funktioniert so nicht. Die Gemeinden sind hier in der Verantwortung. Erinnern Sie sich an vorige 
Woche. Da haben Sie hier im Saal beschlossen, dass Sie nicht noch mehr Gesetze, Verordnungen 
und Bürokratie wollen. Diese Woche kommen Sie an und sagen, der Kanton müsse aktiv werden, 
und Sie verlangen eine neue gesetzliche Regelung auf kantonaler Ebene. Konrad Adenauer hat 
gesagt: «Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern». Ich hoffe aber, Sie erinnern sich, was 
Sie letzte Woche beschlossen haben und lehnen in diesem Sinn und Geist auch diese Motion ab. 
 
Präsident. Wünscht der Motionär noch einmal das Wort? – Das ist der Fall. 
 
Mathias Müller, Orvin (SVP). Vielen Dank für die unterschiedlichen Voten. Zum Regierungsrat ist 
Folgendes zu sagen: Es ist nicht so, dass wir ein neues Gesetz wollen. Ich wüsste nicht, wo ich 
geschrieben hätte, ich wolle ein neues Gesetz. Es geht darum, dass wieder weniger durch den Kan-
ton bestimmt wird und die Gemeinden mehr Handlungsfreiheit erhalten. Das ist ein riesiger Unter-
schied. Wir rufen auch nicht den Kanton um Hilfe an, sondern fordern, dass er den Gemeinden die 
Handlungsfreiheit gibt, damit sie selber vorgehen können. So, wie das vorher ganz klar gesagt wur-
de. Es mag sein, dass Sie es in Thun besser machen als in Biel. Aber, es tut mir leid: Es ist ein Un-
terschied, ob – wie in Thun – vielleicht fünfmal Fahrende vorbeikommen oder ob, wie in Biel, sech-
zig- oder siebzigmal Karawanen halten. Das ist eine ganz andere Dimension und kann nicht vergli-
chen werden. Darum: Diejenigen, die das ablehnen, müssen dann noch in den Spiegel schauen 
und vor die Bielerinnen und Bielern hinstehen können. Es ist auch Ihre Klientel, die da langsam ge-
nug hat. Sie müssen den Betroffenen in die Augen schauen können und ihnen sagen, es sei Ihnen 
egal, was bei ihnen geschieht. 
 
Präsident. Damit stimmen wir nun über die Motion Müller ab. Wer diese Motion annehmen will, 
stimmt ja, wer sie ablehnt, stimmt nein. 
 
Abstimmung 
 
Der Grosse Rat beschliesst: 
Annahme 

Ja 87 

Nein 50 

Enthalten   4 

 

Präsident. Der Grosse Rat hat die Motion überwiesen. Wir kommen zu Traktandum 70. (Zuruf aus 
dem Saal: Es wurde Abschreibung beantragt!) – Das habe ich verpasst. Wer hat das beantragt? – 
Die BDP hat Abschreibung beantragt. Entschuldigen Sie, das ist an mir vorbeigegangen. Gut, dass 
Sie sich melden. Dann stimmen wir nun über die Abschreibung der Motion ab. Wer die Motion Mül-
ler abschreiben will, stimmt ja, wer dies ablehnt, stimmt nein. 



 

Novembersession 2015 2015.RRGR.881 8 

CONVERT_2399b09a165945bfbbb2376bda5110eb 17.12.2015 

 
Abstimmung (Abschreibung der Motion) 
 
Der Grosse Rat beschliesst: 
Ablehnung 

Ja 64 

Nein 68 

Enthalten   5 

 
Präsident. Der Grosse Rat hat die Abschreibung der Motion abgelehnt. Also bleibt hier eine Pen-
denz bestehen. 
 
  

  

  

  

  


